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M E R K B L A T T 
 

Abbruchantrag 
 
 

Der Abbruchantrag ist für den Abbruch aller baulichen Anlagen oder 
Teilen von Gebäude, deren Rauminhalt größer als 300 m³ ist, zu 
stellen. 
 
Für das Verfahren sind folgende Unterlagen erforderlich: 
 
• Abbruchantrag (Vordruck) 
 
• Ausschnitt aus der Flurkarte nicht älter als 6 Monate erhältlich 

beim Kreis Kleve – Katasteramt oder bei der Stadt Emmerich am 
Rhein, Zimmer 216, Telefon 75-216 

 
Sofern im Laufe der Bearbeitung weitere Unterlagen erforderlich sind, 
werden diese angefordert. 
 
Sämtliche Unterlagen sind mit der Unterschrift des Bauherren zu 
versehen und in 2-facher Ausfertigung einzureichen. 
 
 


